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1. Anmeldung 

Anmeldungen können nur online entgegengenommen werden und setzen ein SEPA 

Lastschriftmandat voraus - es sei denn in der Ausschreibung ist explizit eine andere Zahlungsweise 

angegeben. Die Anmeldung ist ein verbindliches Vertragsangebot. Vertragsschließende Person ist die 

teilnehmende Person, bei Minderjährigen eine erziehungsberechtigte Person. Erfolgt die Anmeldung 

des Teilnehmenden durch eine dritte Person, so ist die anmeldende dritte Person auch die 

vertragsschließende Person. Ein Rechtsanspruch auf eine Teilnahme wird mit der Anmeldung nicht 

begründet! 

Der Eingang der Anmeldung wird per E-Mail bestätigt. Ist der Lehrgang bereits ausgebucht wird die 

angemeldete Person automatisch auf eine Warteliste gesetzt. Erhält die angemeldete Person trotz 

Warteliste keinen Platz beim gewünschten Lehrgang, werden die Teilnahmegebühren nicht 

abgebucht. 

Mit der Anmeldung erklärt die anmeldende Person ihr Einverständnis mit diesen 

Teilnahmebedingungen und mit der Speicherung seiner personenbezogenen Daten für den internen 

Gebrauch. 

 

2. Teilnahmegebühr 

Die Teilnahmegebühr wird nach dem Anmeldeschluss aber noch vor dem Veranstaltungstermin vom 

angegebenen Konto eingezogen (außer es wurde in der Ausschreibung eine andere Zahlungsweise 

angegeben). Eine Abbuchung von einem anderen Konto, als das bei der Anmeldung angegebene, ist 

nicht möglich. Rechtzeitig vor der Abbuchung wird diese mit der entsprechenden Pre-Notifikations-

Erklärung angekündigt. Der Verwendungszweck wird vom Online-Anmelde-System automatisch 

generiert. Er enthält eine eigene laufende Seminarnummer, die nicht mit der von der DLRG OG 

Ubstadt-Weiher vergebenen Lehrgangsnummer identisch ist, sowie eine laufende Teilnehmer-

Identifikationsnummer. Sollte das Konto keine Deckung aufweisen und eine kostenpflichtige 

Rücklastschrift erfolgen, müssen wir die Kosten dem Kontoinhabenden in Rechnung stellen. 

Die aktuell gültigen Gebühren sind hier veröffentlicht. 

 

3. Rücktritt von der Anmeldung 

Abmeldungen müssen grundsätzlich schriftlich vorgenommen werden. Bei Stornierung der 

Anmeldung nach dem jeweiligen Anmeldeschluss werden die vollen Teilnahmegebühren fällig, sofern 

nicht eine Person der Warteliste nachrücken bzw. der Platz nicht anderweitig vergeben werden kann 

oder eine Ersatzperson benannt wird. 
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4. Nichtteilnahme am Anfängerschwimmkurs 

Ist die Teilnahme krankheitsbedingt über längere Zeit nicht möglich, teilen Sie dies bitte per E-Mail 

der Leitung Ausbildung mit. 

Fehlt die teilnehmende Person mehr als 3-mal in Folge ohne Mitteilung, besteht kein Anspruch auf 

eine weitere Teilnahme am aktuellen Kurs oder in Folgekursen. 

 

5. Änderungen / Absage von Lehrgängen 

Obwohl wir bemüht sind, es zu vermeiden, kann es vorkommen, dass Lehrgänge abgesagt, Termine 

geändert oder verlegt werden müssen. Im Falle einer kompletten Absage einer Veranstaltung 

aufgrund von Gründen, die der Veranstalter zu vertreten hat, werden bereits abgebuchte 

Teilnehmergebühren automatisch in voller Höhe zurückerstattet. Bei Termin- oder Ortsänderungen 

bleibt die Buchung bestehen, jedoch ist eine kostenfreie Stornierung oder Umbuchung möglich. 

Bei Absagen aufgrund von Gründen, die der Veranstalter nicht zu vertreten hat (höhere Gewalt), 

werden bereits bezahlte Gebühren nicht zurückerstattet! 

 

6. Lehrgangsvoraussetzungen 

Die Teilnahme an einem Lehrgang ist an die Erfüllung der genannten Voraussetzungen gebunden. 

Darüber hinaus ist bei allen Lehrgangsangeboten das Mindestalter der Teilnehmenden zu beachten. 

Sollten die Lehrgangsvoraussetzungen nicht nachgewiesen sein, kann die Teilnahme verwehrt 

werden. Die abgebuchte Teilnehmergebühr wird in diesem Fall nicht zurückerstattet. 

 

7. Einräumung von Nutzungsrechten an Foto- und Videoaufnahmen 

Die teilnehmende Person bzw. deren erziehungsberechtigte Person erklärt sich einverstanden, dass 

Foto- und Videoaufnahmen, die während des Kurses, Lehrgangs und sonstigen Angebotes gemacht 

werden und auf denen die teilnehmende Person abgebildet ist, von der DLRG OG Ubstadt-Weiher für 

Berichterstattung in Druckerzeugnissen und Informationsmaterialien im Internet (u.a. auf der 

Homepage der DLRG OG Ubstadt-Weiher aber auch in sozialen Medien) und für Spendenaktionen 

(auch online) zeitlich, örtlich und inhaltlich unbeschränkt und unentgeltlich genutzt und 

veröffentlicht werden dürfen. 

Die Einräumung der Rechte umfasst das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht 

entstellend ist. Die teilnehmende Person bzw. deren erziehungsberechtigte Person kann die 

Einwilligung jederzeit in Textform per Mail an vorsitz@ubstadt-weiher.dlrg.de oder schriftlich bei der 

DLRG OG Ubstadt-Weiher e.V., Obere Mühlstraße 31, 76698 Ubstadt-Weiher widerrufen.  
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Im Falle des Widerrufs dürfen entsprechende Abbildungen zukünftig nicht mehr für die oben 

genannten Zwecke verwendet werden und sind unverzüglich aus den entsprechenden 

Veröffentlichungen zu löschen. Die DLRG OG Ubstadt-Weiher weist darauf hin, dass die Fotos und 

Videos bei der Veröffentlichung im Internet weltweit abrufbar sind und sich soziale Netzwerke (wie z. 

B. Facebook) in ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen an Bildnissen eine nicht-exklusive, 

übertragbare, unterlizenzierbare, gebührenfreie, weltweite Lizenz für deren Nutzung einräumen 

lassen. Eine Weiterverwendung dieser Fotos und Videos durch Dritte kann daher nicht generell 

ausgeschlossen werden. Eine generelle Löschung der Aufnahmen aus dem Internet kann durch die 

DLRG OG Ubstadt-Weiher nicht garantiert werden, da z.B. Suchmaschinen diese in ihren Index 

aufgenommen haben oder andere Internetseiten die Aufnahmen kopiert haben können. 

 

8. Salvatorische Klausel 

Änderungen, Ergänzungen und Nebenabreden bedürfen der Schriftform, dies gilt auch für die 

Aufhebung der Schriftform selbst. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein 

oder werden, wird hierdurch die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt, sondern es 

tritt eine dem Willen der Parteien am nächsten kommende Regelung in Kraft. 

 

9. Sonstiges 

Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise zum Aufenthalt im Schwimmbad. 

 


